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POLITISCHE, WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE 
RAHMENBEDINGUNGEN

POLITISCHE ENTWICKLUNG

Seit der Unabhängigkeit von der Sowjetunion im Jahr 1991 
befindet sich die kirgisische Republik in einem politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Transformationsprozess. Durch 
zwei als Revolutionen bezeichnete Aufstände in den Jahren 
2005 und 2010 wurden autoritäre, kleptokratische Herrscher 
gestürzt. In Folge der sogenannten Aprilrevolution von 2010, 
die über 80 Todesopfer forderte, bekannten sich die Kirgis_
innen in einem Verfassungsreferendum zur parlamentari-
schen Demokratie. Nach den im Oktober 2020 von Betrugs-
vorwürfen überschatteten Parlamentswahlen kam es erneut 
zu massiven Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen in 
der kirgisischen Hauptstadt Bischkek. In der Folge wurde das 
Wahlergebnis annulliert und Präsident Jeenbekov musste sei-
nen Rücktritt erklären. Als neuer starker Mann setzte sich der 
Populist Sadyr Japarov in einem international kritisierten Pro-
zess an die Spitze des Staates und kündigte rasch neue Präsi-
dentschaftswahlen und ein Referendum über eine neue Ver-
fassung an. Nachdem Japarov die vorgezogenen Präsident-
schaftswahlen Anfang 2021 gewonnen hatte, wurde am 
11.  April in einem landesweiten Referendum für eine neue 
Verfassung gestimmt, die eine starke vertikale Machtstruktur 
schafft, den Parlamentarismus zugunsten eines Präsidialsys-
tems defacto abschafft und in vielen Bereichen autoritäre 
Strukturen vorsieht. Am 5. Mai ist die Verfassung nun offiziell 
in Kraft getreten und es steht zu befürchten, dass sich ein po-
litisches System etabliert, in dem massive Einschränkungen 
von Freiheits- und Bürgerrechten sowie die Abschaffung 
rechtsstaatlicher Prinzipien bevorstehen.

Kirgisistan hatte über Jahre als »Insel der Demokratie« in ei-
nem Umfeld autoritärer Regierungen in Zentralasien gegol-
ten. Die jüngsten Entwicklungen stellen daher einen eklatan-
ten Bruch mit der jüngeren Vergangenheit dar. Es ist ange-
sichts der aktuellen Herausforderungen nicht davon auszuge-
hen, dass das kleine zentralasiatische Land nach drei Deka-
den steter Unruhe nun eine Phase der Stabilität und Konsoli-

dierung zu erwarten hat: Massive Grenzkonflikte mit dem 
Nachbarn Tadschikistan, eine ökonomische Dauerkrise, die 
durch die Auswirkungen der COVID19-Pandemie nochmals 
verstärkt wurde, sowie die drückende Schuldenlast gegen-
über der Volksrepublik China haben das Potential zu weiterer 
Destabilisierung. Schließlich führten der Krieg in der Ukraine 
und die in der Folge gegen Russland verhängten Sanktionen 
zu erheblichen Einschnitten in die kirgisische Wirtschaft. 
Durch die Schwächung der Kurse des russischen Rubel (RUB) 
und des kirgisischen Som (KGS) ist zudem das Volumen der 
Rücküberweisungen kirgisischer Beschäftigter im Ausland ge-
fährdet, die bisher etwa ein Drittel des kirgisischen BIPs aus-
machten. Zuletzt konnten sich die Währungskurse allerdings 
wieder auf dem früheren Niveau stabilisieren. Korruption 
(Transparency International Corruption Perception Index 
2020: Rang 124/180) und Netzwerke des organisierten Ver-
brechens haben enormen Einfluss in der kleinen zentralasiati-
schen Republik. Kaum scheint Ruhe eingekehrt zu sein, er-
schüttert ein weiterer Skandal das Land bis in die politischen 
Eliten hinein. Dies fördert Verdruss und Verbitterung inner-
halb der Bevölkerung, die sich in politischer Apathie abwen-
det. Symptomatisch für die allgegenwärtigen Schwierigkei-
ten ist die Rolle der Parteien im politischen System, die durch 
die neue Verfassung weiter marginalisiert werden. Das Gros 
der Parteien muss als klientelistisch charakterisiert werden. 
Programmatische, wertegeleitete Politikansätze lassen sich 
nur schwerlich identifizieren. Dies hat auch zur Folge, dass 
keine Partei für die Gewerkschaften als Transmissionsriemen 
in Politik und Gesellschaft hineinwirken könnte. Vielmehr er-
wies sich das schwach institutionalisierte Mehrparteiensys-
tem in der Vergangenheit viel zu häufig als einträgliches Ge-
schäftsfeld in dem mit Ämtern und Listenplätzen Handel be-
trieben wurde. Aufgrund zu geringer Mittel für Organisation, 
Kommunikation und Wahlkampf sind die Parteien auf Spen-
den angewiesen, die es etwa Oligarchen ermöglichen, sich in 
Parteien einzukaufen und diese als Instrument zur Absiche-
rung ihrer Geschäftsinteressen zu nutzen. Ein Umstand, der 
maßgeblich für die Proteste im Herbst 2020 verantwortlich 
war. Gingen von einigen wenigen progressiven Abgeordne-
ten und einer für die Region einzigartig starken, professiona-
lisierten Zivilgesellschaft zuletzt noch Hoffnung auf demokra-
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tische Reformen aus, scheinen diese aufgrund zunehmender 
staatlicher Repression und den neuen konstitutionellen Rah-
menbedingungen absehbar an Einfluss zu verlieren. 

WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE LAGE

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion veränderte sich 
die wirtschaftliche Struktur des kleinen zentralasiatischen 
Staates nachhaltig. Konnte die Wirtschaftsstruktur zuvor als 
agrarisch-industriell bezeichnet werden, so führten die inten-
dierten Effekte der »Schock-Therapie« sowie das Ausbleiben 
der Transferzahlungen aus Moskau zu einer grundlegenden 
Veränderung des kirgisischen Wirtschaftsmodells. Viele der 
Industriebetriebe mussten in der Folge schließen und eine 
Bodenreform führte zu einem hochgradig fragmentierten 
und bis heute wenig konkurrenzfähigen landwirtschaftlichen 
Sektor.

Die Weltbank zählt Kirgisistan zu den Ländern mit niedri-
gem mittlerem Einkommen. Im Jahr 2020 betrug das Brutto-
inlandsprodukt 7,7 Milliarden US-DOLLAR, wovon der Bei-
trag von ca. 9 Prozent allein auf die Erträge der Goldmine 
Kumtor entfällt. Bei stabil etwa 30 Prozent liegt seit 2016 der 
Anteil am Bruttoinlandsprodukt, der auf Rücküberweisun-
gen von Arbeitsmigrant_innen vor allem in Russland, Ka-
sachstan und der Türkei zurückzuführen ist. Allein in der rus-
sischen Föderation sollen über 650 000 kirgisische Arbeits-
migrant_innen leben. Bei einer Gesamtbevölkerung von et-
wa 6,3 Mio. Menschen befinden sich insgesamt bis zu 1 Mio. 
Menschen in der Arbeitsmigration – eine gigantische Zahl, 
die Kirgisistan einen globalen Spitzenplatz bei der wirt-
schaftlichen Abhängigkeit von Rücküberweisungen sichert. 
Das kirgisische Wirtschaftsmodell ist somit extrem anfällig 
für externe Schocks, wie etwa Schwankungen des Goldprei-
ses und zuletzt der globalen Wirtschaftskrise in Folge der 
Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, die viele Arbeits-
migrant_innen ihre Arbeitsplätze kosteten.

Die Rücküberweisungen der Arbeitsmigrant_innen tragen 
in großem Umfang direkt zur Reduzierung der Armutsquote 
(Nationale Armutsgrenze) in ihrer Heimat bei, die im Jahr 
2020 im Zuge der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
31 Prozent anstieg. Es wird vermutet, dass durch den Krieg 
in der Ukraine die Höhe der Rücküberweisungen um etwa 
ein Drittel einbrechen wird, wodurch die Armutsquote noch 
weiter steigen könnte. Die Arbeitsmigrant_innen nehmen, 
durch ihre Entscheidung im Ausland zu arbeiten Druck vom 
heimischen Arbeitsmarkt, der eine zu geringe Absorptions-
fähigkeit aufweist. Aufgrund der Pandemie kehrten viele 
von ihnen allerdings zurück in ihre Heimat, angesichts man-
gelnder Perspektiven in den Gastländern. Einer wachsenden, 
jungen Bevölkerung (Durchschnittsalter 26 Jahre in 2021) 
bietet der Arbeitsmarkt kaum Perspektiven. Arbeitsmarkt-
zahlen von 2019 sehen die offizielle Arbeitslosenquote bei 
5,5 Prozent, wobei die gravierenden Effekte der Pandemie 
hier nicht berücksichtigt werden und viele Menschen nicht 
von der Statistik erfasst werden. In einer aktuellen Erhebung 
des Nationalen Komitees für Statistik gaben 22 Prozent aller 
befragten Haushalte an, dass mindestens ein Haushaltsmit-

glied in der Pandemie die Arbeitsstelle verloren hat, was zu 
massiven, existenzbedrohenden Einkommenseinbußen vie-
ler Haushalte führte. 

Der Arbeitsmarkt wandelte sich in der vergangenen Dekade 
von einem Modell, in dem dauerhafte Beschäftigung als Nor-
mallfall angesehen werden konnte, hin zu einem Arbeits-
markt, der geprägt ist von saisonaler, selbstständiger, nicht 
dauerhafter Beschäftigung. Hiervon sind insbesondere der 
landwirtschaftliche sowie der Bau- und Dienstleistungssektor 
betroffen. Zudem breitet sich der informelle Sektor weiter 
aus – es wird angenommen, dass mittlerweile über 70 Pro-
zent der Beschäftigten in informellen Arbeitsverhältnissen 
stehen. Dies übt nicht nur Druck auf die Sozialversicherungs-
systeme aus, sondern hinterlässt eine große Zahl der Beschäf-
tigten ohne Absicherung gegenüber Lebensrisiken. Die öf-
fentliche Hand ist nur in unzureichendem Maße fähig, dem 
weiter ansteigenden Bedarf an sozialer Sicherung nachzu-
kommen, da die Beitragsdeckung zu gering ist und der Staats-
haushalt ein zu geringes Steueraufkommen aufweist, um 
substantiell Mittel zur Verfügung zu Stellen. Zwar sehen die 
sozialen Sicherungssysteme durchaus eine breite Absiche-
rung der Bürgerinnen und Bürger vor, aufgrund der mangeln-
den Deckung kann das Versprechen allerdings nicht eingelöst 
werden. Dieser Umstand führt wiederum zu einer Verschär-
fung der Situation unzureichender Deckung der Sozialversi-
cherungssysteme, da Vertrauen die Grundlage der Teilnahme 
ist. Viele Menschen ziehen es aber vor, privat vorzusorgen, 
soweit ihnen dies überhaupt möglich ist.

Die hohe Fragmentierung des sozialen Sicherungssystems, 
die mangelnde Deckung sowie das hohe Maß an Menschen, 
die nicht teilnehmen obwohl sie arbeiten, hatte in der Pande-
mie dramatische Folgen, die zu einer steigenden Armutsquo-
te und zunehmenden Verschuldung von Privathaushalten 
führten. In Verbindung mit steigenden Preisen für Energie- 
und Grundnahrungsmitteln, Folge einer Abwertung der Wäh-
rung um 19,3 Prozent im Jahr 2021, birgt die angespannte so-
zioökonomische Situation und wachsende Ungleichheit enor-
me soziale Sprengkraft.

Laut nationalem Statistikkomitee lag das offizielle Existenzmi-
nimum im ersten Quartal 2021 bei 69 US-Dollar monatlich. 
Die Durchschnittsrente lag nur minimal darüber. Keine der 
anderen nicht beitragsgebundenen Sozialleistungen erreichte 
die Höhe des offiziellen Existenzminimums, das de facto aber 
ebenfalls viel zu niedrig angesetzt ist. Der Mindestlohn darf 
per gesetzlicher Regelung nicht das Level des Existenzmini-
mums unterschreiten, dennoch wurde der gesetzliche Min-
destlohn in 2021 auf etwa 23 US-Dollar festgelegt, was eine 
Unterschreitung um das Dreifache bedeutet.

Kirgisistan ist in hohem Maße von ausländischer Hilfe abhän-
gig. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsleistung und der 
mangelnden industriellen Entwicklung versucht das Land, at-
traktiv für ausländische Direktinvestitionen zu sein. Hier ist 
das niedrige Lohnniveau eines der Kernargumente, mit dem 
für Investitionen geworben wird. Ein Mehr an Deregulierung 
und eine Abwärtsspirale bzw. Stagnation der Löhne ist die 
Folge.



FES BRIEFING

3

GEWERKSCHAFTSPOLITSCHER KONTEXT 

In der Bevölkerung ist wenig über die Rolle und Aufgaben der 
Gewerkschaften bekannt, bzw. wenn die Gewerkschaften 
öffentlich in Erscheinung treten, dann sind dies häufig Berich-
te über Skandale und Korruptionsaffären, die nicht selten aus 
den Verbänden selbst kommen und Ausdruck der internen 
Machtkämpfe sind. Entsprechend schlecht ist das Bild der Ge-
werkschaften in der Öffentlichkeit. Seit 2019 bedrohte eine 
Novellierung des Gewerkschaftsgesetzes die Unabhängigkeit 
der Gewerkschaften. Am 31. März 2021 hat der Gesetzesent-
wurf schließlich in 3. Lesung das Parlament passiert, wurde 
aber aufgrund eines Vetos des Präsidenten am 05. Mai zur 
Überarbeitung nochmals an den parlamentarischen Prozess 
zurückverwiesen. Die Gründe für das Veto sind unklar, da es 
keine offizielle Stellungnahme gibt. In seiner damaligen Form 
verstieß der Gesetzesentwurf massiv gegen ILO Kernarbeits-
normen (u. a. 87, 98, 144) und die Gewerkschaften hatten 
seit der ersten Vorlage gemeinsame öffentliche Kampagnen 
zur Verhinderung des Entwurfs veranstaltet. Sowohl der In-
ternationale Gewerkschaftsbund (IGB) als auch internationa-
le Branchengewerkschaftsverbände (u. a. IndustriAll) hatten 
sich auf Betreiben der kirgisischen Gewerkschaften mit Pro-
testbriefen an den früheren kirgisischen Präsidenten gewandt, 
um das Gesetz in der damaligen Form zu verhindern. Nach-
dem es im Frühjahr 2021 so schien, als ob die Gewerkschaf-
ten den Entwurf verhindert hatten, nutzten die Initiatoren 
des Gesetzes den Wechsel an der Staatsspitze, um die Novel-
le nochmals durch den parlamentarischen Prozess zu peit-
schen, scheiterten aber abermals am Veto des Präsidenten. 
Ein neuer Gesetzesentwurf wurde durch die Präsidialverwal-
tung erarbeitet. Da (auch die progressiven Bergbau- und Me-
tall- bzw. Bau-) Gewerkschaften in den Prozess eingebunden 
waren und ihre Forderungen weitgehend durchsetzen konn-
ten, scheint die Gefahr für die Unabhängigkeit der Gewerk-
schaften vorerst gebannt. Sollte die Novelle des Gewerk-
schaftsgesetzes durch das Parlament angenommen werden, 
könnte das Gesetz noch im Sommer 2022 in Kraft treten.

Sowohl 2013 sowie 2015 gab es bereits Versuche die kirgisi-
sche Arbeitsgesetzgebung zum Nachteil der Arbeiterschaft 
zu verändern. In beiden Fällen organisierte der kirgisische Ge-
werkschaftsdachverband Demonstrationen mit mehreren 
hundert Teilnehmer_innen, sodass die Regierung schließlich 
gezwungen war, die Änderungen zu unterlassen. Doch durch 
die Novelle des Strafrechts der Kirgisischen Republik, die seit 
2019 in Kraft ist, wurden tiefgreifende Veränderungen zu Un-
gunsten der Arbeitnehmer_innen und ihrer einklagbaren 
Rechte eingeführt. Im neuen Strafrecht wurde darauf verzich-
tet, Einstellung ohne Formalisierung der Beschäftigung durch 
einen Vertrag als strafrechtliches Vergehen zu deklarieren, 
was zu einem weiteren Anwachsen des informellen Sektors 
führen kann. Ähnlich negativ ist der Verzicht darauf, die Ab-
lehnung von Arbeitgebern sich an Tarifverhandlungen zu be-
teiligen, als strafwürdig zu benennen. Besonders schwer 
wiegt allerdings, dass die Entlassung von Mitgliedern gewähl-
ter Arbeitnehmer_innenvertretungen ebenfalls nicht im neu-
en Strafgesetzbuch als straffähiges Vergehen genannt wird. 
Die Gewerkschaften hatten mit Unterstützung des Arbeitsmi-
nisteriums eine entsprechende Gesetzesänderung in das Par-

lament eingebracht, allerdings bislang ohne Erfolg. Außeror-
dentlich kritisch ist zudem ein Moratorium auf Arbeitsplatzin-
spektionen durch die Behörden zu bewerten, das seit 2019 
für die Dauer von zwei Jahren galt und um ein weiteres Jahr 
verlängert wurde. Demnach können Inspektionen nur in Not-
fällen durchgeführt werden, so Gefahr für Leib und Leben der 
Arbeiter_innen besteht. Hintergrund sind scheinbare Kor-
ruptionsfälle in der Staatsagentur für Umwelt und technische 
Überprüfung, die mittlerweile aufgelöst wurde. Ihre Aufga-
ben sind nun auf fünf Ministerien verteilt, wobei die 30 Ar-
beitsinspektoren, die für das ganze Land zuständig sind, dem 
Ministerium für Gesundheit und soziale Entwicklung unter-
stellt sind. Arbeitgeberverbände hatten sich mit dem Verweis 
der Korruption durch die Inspektoren für das Moratorium er-
folgreich eingesetzt. Die Gewerkschaften versuchen dem 
Mangel nun zu begegnen und stellen selbst 35 eigene Ins-
pektor_innen. Die Inspektion ist allerding nur in Betrieben 
möglich, die gewerkschaftlich organisiert sind, was nur auf 
etwa 30 Prozent aller Betriebe zutrifft. Im Jahr 2020 gab es 
laut der Föderation der Gewerkschaften der Kirgisischen Re-
publik (FPK) landesweit 31 tödliche Arbeitsunfälle. 

GEWERKSCHAFTEN IN KIRGISISTAN – FAKTEN 
UND DATEN

HISTORISCHE ASPEKTE

Wie in vielen Ländern im postsowjetischen Raum fällt es ei-
nem Großteil der kirgisischen Gewerkschaften auch 30 Jahre 
nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion immer noch 
schwer, sich von dem sowjetischen Erbe zu lösen. Die Behar-
rungskräfte sind u. a. durch die personellen Kontinuitäten in 
der Führung, aber auch in der Mitgliedschaft zu erklären. Da-
rüber hinaus erfüllen die kirgisischen Gewerkschaften auch 
heute noch Aufgaben, die ihnen schon in der früheren Sow-
jetunion zugedacht waren, so etwa die Gratifikation von Ar-
beiter_innen, die Befriedung von Konflikten in der Arbeiter-
schaft und den Betrieben sowie die Organisation der Erho-
lung der Arbeiterschaft in den gewerkschaftseigenen Erho-
lungsheimen. Für Letzteres erhalten die Gewerkschaften in 
Kirgisistan Zahlungen aus dem Sozialfond, was die Abhängig-
keit der Gewerkschaften von der öffentlichen Hand massiv 
erhöht. Neben dem ideologischen institutionellen Erbe aus 
der Sowjetzeit haben die Gewerkschaften in Kirgisistan zu-
dem umfassenden Immobilienbesitz übernommen, der nicht 
nur eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Mitgliedsbeiträ-
gen bewirkt und damit den Reformdruck herabsetzt, sondern 
auch das Interesse einflussreicher Kreise weckt, die auch hin-
ter der Novelle des Gewerkschaftsgesetzes vermutet werden.

GEWERKSCHAFTSLANDSCHAFT 

Das offizielle Erbe des sowjetischen Gewerkschaftsdachver-
bands hat der Kirgisische Gewerkschaftsbund FPK als Nachfol-
georganisation angetreten. Seit 2020 ist im FPK ein Streit über 
die Besetzung des Vorstands ausgebrochen, da sich der dama-
lige Vorstand, Mirbek Asanakunov, Vorwürfen der Urkunden-
fälschung ausgesetzt sah. Als es den Gewerkschaften nicht 
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gelang sich auf einen Kandidaten zu einigen, wurden auf zwei 
unabhängig voneinander zusammengetretenen Versammlun-
gen Asanakunov und ein Gegenkandidat, Sagyn Bozgunbaev, 
zum Vorstand gewählt. Ersterem wurde im März 2021 gericht-
lich untersagt, dem FPK vorzustehen. Bis zu den Vorstands-
wahlen am 06, April übte Sagyn Bozgunbaev das Amt alleine 
aus, ohne allerdings von allen Gewerkschaften anerkannt ge-
wesen zu sein. Bei den Wahlen rechnete sich auch der Kandi-
dat der als progressiv angesehenen Baugewerkschaft, Eldiyar 
Karachalov, gute Chancen aus. Die trotz politischen Drucks 
hohe Stimmenanzahl für Karachalov (71 von 200 Stimmen) 
kann schon als Erfolg gewertet werden. Es wird vermutet, dass 
die Präsidialadministration ihren Einfluss auf die Wahl geltend 
gemacht hat, um die Spaltung der Gewerkschaften zu been-
den. Der neue Vorsitzende, Emil Kyzaev, wird nun zeigen müs-
sen, ob er den Gewerkschaftsbund in der Zukunft zusammen-
halten kann. Der 69-jährige war zuvor Vorstand der Gewerk-
schaft der Staatsbediensteten und gilt als Kompromisskandi-
dat. Kyzaev versucht seit den Wahlen die progressiven Kräfte 
im Gewerkschaftsbund einzubinden und hat Karachalov be-
reits darum gebeten, als stellvertretender Vorsitzender für in-
ternationale Investitionsfragen tätig zu werden.

Der FPK ist nicht Mitglied des Internationalen Gewerkschafts-
bundes (IGB), sondern besitzt lediglich Beobachterstatus, auf-
grund mangelnder politischer Unabhängigkeit angesichts der 
Zahlungen aus dem Sozialfond. Im FPK sind 20 Branchenge-
werkschaften organisiert. Der Dachverband vertritt 750 000 
Gewerkschaftsmitglieder. Viele Vertreter_innen aus den Mit-
gliedsgewerkschaften stehen dem Dachverband aufgrund 
ausbleibender Reformen und der mangelnden Unabhängig-
keit sehr kritisch gegenüber. Einzelgewerkschaften, wie etwa 
die Gewerkschaft Bergbau und Metallurgie oder die Bauge-
werkschaft, sind als fortschrittliche gewerkschaftliche Kräfte 
zu bewerten. Beide sind Mitglieder in der jeweiligen Global 
Union (IndustriAll bzw. BWI), was ihnen international deutlich 
größere Autorität verschafft, als es dem FPK gelingt. Zudem 
entwickeln beide Gewerkschaften moderne Formen der Kam-
pagnenführung sowie der Mitgliedergewinnung und sind als 
Stimme ihrer Mitglieder im öffentlichen Diskurs deutlich wahr-
nehmbar. In der Vergangenheit gab es aufgrund der Unzufrie-
denheit immer wieder Versuche konkurrierende Dachorgani-
sationen zu gründen, wie etwa die Konföderation der Unab-
hängigen Gewerkschaften, die jedoch wenig erfolgreich war 
und heute keine Rolle mehr spielt. 

Branchenverband / Gewerkschaft Dachverband Vorsitz / stv. Vorsitz Mitglieder
Internationale 

Mitgliedschaften

Профсоюз работников образования и 

науки – КР (Gewerkschaft Bildung und 

Wissenschaft)

FPK

Vorsitz: Asylbek Toktogulov

Stv. Vorsitz: Sabyr Toigonbaev, 

Omurbek Moldokmatov

208 000 ETUCE

Профсоюз работников здравоохранения 

Кыргызской Республики – KHWU 

(Gewerkschaft des Gesundheitspersonals)

FPK Vorsitz: Aigul Bayalieva 88 599 PSI

Горно-металлургический профсоюз 

Кыргызстана – GMPK 

(Gewerkschaft Bergbau und Metallurgie)

FPK
Vorsitz: Eldar Tadjibaev

Stv. Vorsitz: Almazbek Djakypov
23 235 IndustriAll

Профсоюз строителей и промышленных 

стройматериалов (Baugewerkschaft)
FPK

Vorsitz: Eldiiar Karachalov  

Stv. Vorsitz: Toktogul Sultakeev
11 503 BWI

Профсоюза работников пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

республики Кыргызстан (Gewerkschaft  

der Lebensmittelindustrie)

FPK Vorsitz: Elmira Djunuschlieva 16 767 IUF

Tabelle 2
Die wichtigsten Branchenverbände bzw. Einzelgewerkschaften in Nordmazedonien

Dachverband 
Vorsitz /  

stv. Vorsitz
Mitglieder

Internationale 
Mitgliedschaften

Федерации профсоюзов Кыргызстана ФПК 

(Kirgisischer Gewerkschaftsbund – FPK)

Vorsitz: Emil Kyzaev

Stv. Vorsitz: Rysgul Babaeva 
750 533

IGB (Beobachterstatus), 

AGB (GUS-Staaten)

Tabelle 1
Die wichtigsten gewerkschaftlichen Dachverbände in Kirgistan



FES BRIEFING

5

ARBEITSBEDINIGUNGEN DER GEWERKSCHAFTEN 

Kirgisistan hat bis heute 53 ILO Vereinbarungen ratifiziert, da-
runter auch die acht Kernarbeitsnormen. Die Gewerkschaf-
ten können bisweilen in Kirgisistan frei arbeiten, jedoch nei-
gen sie selbst zur Befriedung von Konflikten und begreifen 
sich nicht als reine Interessenvertretung der Arbeiterschaft 
bzw. der Beschäftigten. Diese vermittelnde Rolle drückt sich 
in einer regelrechten Streik- und Kampagnenaversion aus. 
Sollte das neue Gewerkschaftsgesetz tatsächlich in der aktu-
ellen Version verabschiedet werden, scheint die Gefahr zwar 
zunächst gebannt, dass freie und unabhängige Gewerkschaf-
ten in Kirgisistan bald der Vergangenheit angehören. Aller-
dings gilt es, die Situation auch weiterhin im Blick zu behalten.

Es ist der staatliche Sektor, in dem der gewerkschaftliche Or-
ganisationsgrad besonders hoch ist. Die gewerkschaftlichen 
Organisationsstrukturen, die sich meist auf die einzelnen Ins-
titutionen und die betriebliche Ebene beziehen, führen aller-
dings zu einer massiven Fragmentierung und erschweren die 
gemeinsame Handlungsfähigkeit. Zudem erscheinen gewerk-
schaftliche Organisationen im staatlichen Sektor wenig 
Schlagkraft zu entwickeln und sind zumeist eher eine rein for-
male Arbeitnehmer_innenvertretung. Mit nur 11 Prozent An-
teil am gesamten Arbeitsmarkt ist der kirgisische Privatsektor 
extrem schwach aufgestellt und bildet damit im Vergleich zu 
anderen postsowjetischen Ländern das Schlusslicht. In den 
nur sehr wenigen großen privatwirtschaftlichen Unterneh-
men, die vor allem im Bergbau zu finden sind, kann erfolgrei-
che Interessenvertretung durch die Gewerkschaften umge-
setzt werden und es bestehen deutlich verbesserte Arbeits-
bedingungen. Der staatliche Sektor nimmt etwa 18 Prozent 
ein, wobei über 70 Prozent der Beschäftigten im informellen 
Sektor tätig sind. Es gibt nur sehr zögerlich Versuche seitens 
der Gewerkschaften die Arbeiter_innen in informellen Be-
schäftigungsverhältnissen zu organisieren und sie in ihre Ar-
beit einzubeziehen. Dabei stoßen sie immer wieder auf er-
hebliche Widerstände von Arbeitgebern, die die Bildung von 
Gewerkschaften in den Betrieben auch mit illegalen Mitteln 
zu verhindern suchen.

Die neue Verfassung der Kirgisische Republik, die seit dem 
5. Mai 2021 in Kraft ist, sieht in Abschnitt 4 des Artikels 8 vor, 
dass »Politische Parteien, Gewerkschaften und andere öf-
fentliche Vereinigungen die Transparenz ihrer finanziellen 
und wirtschaftlichen Aktivitäten sicherstellen müssen«. Mit 
Sorge blicken Gewerkschaftsvertreter_innen auf diese For-
mulierung, bietet sie doch in einem Umfeld eingeschränkter 
Rechtsstaatlichkeit Raum für missbräuchliche staatliche Ein-
flussnahme. 

GEWERKSCHAFTEN UND IHRE KERNAUFGABEN

Die Wirkungsbereiche der Gewerkschaften sind weitestge-
hend im Arbeits- und Beschäftigungsgesetz sowie einem ei-
genen Gewerkschaftsgesetz geregelt. In Letzterem ist be-
schrieben, dass den Gewerkschaften die Aufgabe des Schut-
zes der arbeits- und soziökonomischen Rechte ihrer Mitglie-
der zukommt. 

Das kirgisische Arbeitsgesetz räumt Arbeitnehmer_innen 
weitreichenden Schutz und Rechte ein. Eine bestehende und 
bislang nur unzureichend erfüllte Herausforderung ist die 
Umsetzung der Gesetze – ein systeminhärentes Problem, das 
auf viele Regelbereiche zutrifft. Die Gewerkschaften bemü-
hen sich darum, die Einhaltung der Gesetze zu überwachen 
und auf Missstände aufmerksam zu machen. Zudem vertre-
ten sie Arbeiter_innen und Beschäftigte vor Gericht (auch 
Nicht-Gewerkschaftsmitglieder) und beraten Mitglieder zu 
arbeitsrechtlichen Fragen.

Laut den Angaben der FPK wurden in 2018 insgesamt 7 991 
Tarifverträge geschlossen, was einer Abdeckung von 84,5 Pro-
zent aller primären Gewerkschaftsorganisationen in den Be-
trieben entspricht. Vor allem im staatlichen Sektor ist die Ta-
rifabdeckung hoch und macht rund die Hälfte der gesamten 
Tarifverträge aus. 

In Kirgisistan wird das System der Sozialpartnerschaft ent-
sprechend der in 1992 ratifizierten ILO Konventionen 122 
und 144 umgesetzt. Das letzte tripartite Rahmenabkommen 
lief im Dezember 2019 aus. Es wurde zwar zwischen der kir-
gisischen Regierung, dem FPK, sowie der Industrie- und Han-
delskammer und dem Arbeitgeberverband JIA auf der Arbeit-
geberseite, eine neue Rahmenvereinbarung ausgehandelt, 
aufgrund der unklaren Personalsituation an der Spitze des 
Gewerkschaftsdachverbands konnte eine für 2020–2022 vor-
liegende Generalvereinbarung bislang allerdings nicht unter-
zeichnet werden.

GEWERKSCHAFTEN UND IHR (POLITISCHES) GEWICHT

Nach wie vor stehen die Gewerkschaften in Kirgisistan unter 
dem Eindruck der sowjetischen Gewerkschaftstradition. Die 
eigene Unklarheit über die Rolle und die nicht gegebene Un-
abhängigkeit verhindern zuweilen ein kompromissloses Ein-
treten für die Interessen der Arbeitnehmer_innen. Der Immo-
bilienbesitz der Gewerkschaften scheint einer internen, orga-
nisatorischen Weiterentwicklung nicht zuträglich zu sein und 
reduziert den Druck Neumitglieder anzusprechen. Dennoch: 
Die Novelle des Gewerkschaftsgesetzes, die die Gewerk-
schaften in ihrer Existenz bedroht, hat eine neue Dynamik in-
nerhalb der Gewerkschaftsbewegung entfacht. Besonders 
progressive Individuen haben öffentliche Anhörungen er-
zwungen, moderne Lobbyarbeit im kirgisischen Parlament 
betrieben sowie internationale Organisationen einbezogen. 
Der IGB, BWI und IndustriAll haben mit Blick auf das neue 
Gesetz in Schreiben an den früheren Präsidenten Soroonbai 
Jeenbekov ihre Sorge zum Ausdruck gebracht und ihre Soli-
darität mit den kirgisischen Gewerkschaften bekräftigt. Bis-
lang scheint sich die neue Regierung von den internationalen 
Protesten tatsächlich beeindrucken zu lassen. 

Die positiven Aspekte, die es im Kampf der Gewerkschaften 
gegen das neue Gesetz zu beobachten gibt, können ein Sig-
nal des Aufbruchs der kirgisischen Gewerkschaftsbewegung 
sein. Klar ist aber, dass in einem Land, das einen Überschuss 
an Arbeitskräften hat und über kein stabiles nachhaltiges 
wirtschaftliches Fundament verfügt, die Gewerkschaften 
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grundsätzlich Schwierigkeiten haben, ihren Anliegen Gehör 
zu verschaffen. Dem neoliberalen Ansatz des Anwerbens 
ausländischer Investitionen um den Preis weiterer Deregulie-
rung haben die Gewerkschaften aktuell wenig entgegenzu-
setzen. Sie sind überdies nicht in der Lage, eine kraftvolle 
Gegenposition zu entwickeln, die auf ein sozial nachhaltiges 
Entwicklungsmodell hinwirken und die Diskurshegemonie 
brechen könnte. Um in naher Zukunft mehr Durchsetzungs-
kraft zu entwickeln, gilt es, aktiv und mit innovativen Metho-
den um neue Mitglieder zu werben, sowie Kampagnenkom-
petenz zu entwickeln. Nur so kann Öffentlichkeit für die Be-
lange der Arbeiter_innen hergestellt und die Rolle der Ge-
werkschaften für die Gesellschaft sichtbar gemacht werden. 
Eine der entscheidenden Zukunftsfragen für die Gewerk-
schaften sowie die sozialen Sicherungssysteme des Landes 
ist die Übertragung informeller Beschäftigung in formalisier-
te Arbeitsverhältnisse, wozu ein konstruktiver Dialog mit der 
Regierung, aber auch der Arbeitgeberseite notwendig ist. 
Die Entwicklung eigener sozialpolitischer Expertise ist dazu 
für die Gewerkschaften unerlässlich, um als glaubwürdiger, 
kompetenter Anwalt der Beschäftigten auftreten zu können. 
Solange aber der Konflikt innerhalb des Gewerkschaftsdach-
verbands nicht beigelegt ist und die Gewerkschaften durch 
die Gesetzesnovelle akut in ihrer Unabhängigkeit bedroht 
sind, ist kaum mit einer starken Reformbewegung aus den 
Gewerkschaften selbst zu rechnen. 

Philipp C. Jahn, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Kirgisistan, 
Bischkek
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